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Friedrich-Ebert-Ring

Dieser Bebauungsplan ist aufgestellt nach folgenden

Vorschriften.

Baugesetzbuch

Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit gültigen

Fassung.

Baunutzungsverordnung

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordnung-BauNVO) in der derzeit

gültigen Fassung.

Planzeichenverordnung

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne

sowie über die Darstellung des Planinhalts

in der derzeit gültigen Fassung

Bauordnung

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(Landesbauordnung-BauO NRW) in der derzeit

gültigen Fassung.

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 2 (1) BauGB

durch Beschluß des Rates der Stadt Kleve

vom                               aufgestellt worden.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am

ortsüblich bekanntgemacht.

Bei der Bekanntmachung wurde gemäß

§ 13 a Abs. 3 Ziffer 1 auf die Anwendung des

beschleunigten Verfahrens hingewiesen.

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am

erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom

bis

Rechtsgrundlage Beschluss zur Aufstellung Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1

Kleve, den

Der Bürgermeister

(Brauer)

Kleve, den

Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2

Kleve, den

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am

hat dieser Bebauungsplan mit Begründung

gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom

bis                       einschließlich ausgelegen.

Beschluss als Satzung

Kleve, den

Dieser Bebauungsplan hat am

Rechtskraft erlangt.

Kleve, den

Der Rat der Stadt Kleve hat diesen Bebauungs-

plan mit Entscheidungsbegründung gemäß

§ 10 BauGB in Verbindung mit § 7 GO NRW

am                       als Satzung beschlossen.

Bekanntmachung

Bebauungsplan

STADT  KLEVE

Nr. 1-031-6

    Ausfertigung

Gemarkung: Kleve

Flur: 31

Maßstab: 1 : 500

Plangrundlage

Die vorliegende Planunterlage ist entstanden

durch Kopie der amtlichenKatasterkarte. Es wird

bescheinigt, dass die Darstellung des gegenwärtigen

Zustands richtig und die Festlegung

der städtebaulichen Planung geometrisch

eindeutig ist.

öffentlich bestellter

Vermessungsingenieur

Kleve, den

Der Bürgermeister

(Brauer)

Der Bürgermeister

(Brauer)

Der Bürgermeister

(Brauer)

Der Bürgermeister

(Brauer)

Gemeindeordnung

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung.

Bekanntmachungsverordnung

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von

kommunalem Ortsrecht (Bekannmachungsverordnung-

BekanntmVO) in der derzeit gültigen Fassung.

Abstandserlass

Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten

und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und

sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame

Abstände (Abstandserlass) in der derzeit gültigen

Fassung.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind die

entgegenstehenden Festsetzungen der für das

Plangebiet bisher gültigen Festsetzungen

aufgehoben. Es treten insbesondere außer Kraft

die entgegenstehenden Teile des

Bebauungsplans Nr.
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Beteiligung gemäß § 13 a

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am

konnte sich die Öffentlichkeit gemäß § 13 a Abs. 3

Ziffer 2 vom                   bis

unterrichten und äußern.

Kleve, den

Der Bürgermeister

(Brauer)

Legende

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die

Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

  Zur Vervielfältigung freigegeben durch                                          - unbestimmter Maßstab -

  Verfügung der Kreisverwaltung Kleve

Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

4.1 Flächen für den Gemeinbedarf

Gemeinbedarfsfläche

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Nachrichtliche Übernahme

Angrenzender Straßenbaum, der zu erhalten ist

Hinweise

1. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 86 BauO NW sind für den

         Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes in der Satzung für die sonstigen Bereiche

         erfasst.

2. Die in der Planzeichnung nachrichtlich gekennzeichneten zu erhaltenden Einzelbäume

sind zu schützen, zu erhalten und zu pflegen. Sie sind, wenn Baumaßnahmen im

unmittelbaren Umfeld stattfinden, nach DIN 18920 bzw. der Richtlinie für die Anlage

von Straßen - Teil 4 (RAS-LP 4) vor Beschädigungen zu sichern.

Verdichtungen und  Ablagerungen im Wurzelbereich sind zu unterlassen. Abgängige

Bäume sind nachzupflanzen.


